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auch bereit, noch weitere außerordentliche Zuschläge zu bewilligen. In
besondern Fällen kann mit einer gesamten Bundesunterstützung von
maximal 50 % gerechnet werden.

Für alle Unternehmen, die in besonders hohem Maße der
Beschäftigung Arbeitsloser oder der wesentlichen Vermehrung der
Lebensmittelproduktion dienen, werden für die Bemessung der Bundesbeitragsquote

die Leistungen der Kantone und Gemeinden voll berücksichtigt.
Ausnahmsweise kann die Bundessubvention für solche Unternehmen
über den Gesamtbetrag der Beiträge des Kantons und der Gemeinden
hinausgehen, sofern die Finanzierung sonst nicht möglich wäre.

Wir ersuchen Sie, uns in derartigen Fällen den Subventionsgesuchen
einen speziellen Bericht über die finanzielle Lage der Gesuchsteller
beizulegen.

Wir hoffen, daß uns die Kantone in den Bestrebungen aller
vorsorglichen Maßnahmen für die Beschäftigung Arbeitsloser sowie zur
Hebung unserer einheimischen Lebensmittelproduktion tatkräftig
unterstützen werden.

Wir benützen auch diesen Anlaß, Sie, getreue, liebe Eidgenossen,
samt uns in Gottes Machtschutz zu empfehlen.

Bern, den 20. August 1940.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

Für den Bundespräsidenten:
Baumann.

Der Bundeskanzler:
G. Bovet.

Patentierung von Grundbuchgeometern.
Géomètres du registre foncier diplômés.

Auf Grund der mit Erfolg bestandenen Prüfungen ist den
nachgenannten Herren das Patent als Grundbuchgeometer erteilt worden:

Ensuite d'examens subis avec succès, ont obtenu le diplôme fédéral
de géomètre du registre foncier:

Bachofen Johannes, von Uster;
Basler Hans Ami, von Bottenwil;
Bassetti Alberto-Carlo, di St. Antonio;
Ebinger Kurt Fritz, von Vieh;
Kummer Walter Alfred, von Krattigen;
Scala Diego Elio, di Carona;
Strüby Hans, von Solothurn;
Terribilini Tullio Carlo, di Vergeletto;
Vögeli Robert, von Glarus-Riedern.

Bern, den 30. September 1940.
Berne, le 30 septembre 1940.

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement.
Département fédéral de justice et police.
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